
Klagegründe: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der 
Verordnung (EG) Nr. 207/2009 ( 1 ), da dem Begriff „ESPETEC“ 
unabhängig von den beanspruchten Waren nicht die Unter
scheidungskraft fehle, und Verstoß gegen Art. 7 Abs. 3 der 
Verordnung Nr. 207/2009, da die Nachweise für die Benutzung 
der Marke „ESPETEC“ auf dem Markt entstellt und unrichtig 
gewürdigt worden seien. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1). 

Klage, eingereicht am 14. Februar 2011 — Formica/HABM 
— Silicalia (CompacTop) 

(Rechtssache T-82/11) 

(2011/C 113/32) 

Sprache der Klageschrift: Spanisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Formica, SA (Galdakao, Spanien) (Prozessbevollmäch
tigter: Rechtsanwalt A. Gómez López) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des 
HABM: Silicalia, SL (Valencia, Spanien) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— festzustellen, dass die Entscheidung der Ersten Beschwerde
kammer des HABM vom 9. Dezember 2010 in der Sache 
R 1083/2010-1 nicht im Einklang mit der Verordnung (EG) 
Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke steht; 

— festzustellen, dass die zu Nr. 6 524 243 in der Klasse 20 
angemeldete Gemeinschaftswortbildmarke „CompacTop“ zur 
Eintragung zuzulassen ist, und 

— dem Beklagten und gegebenenfalls der Streithelferin die Kos
ten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „CompacTop“ für 
Waren der Klasse 20. 

Inhaberin der im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken
rechte: Silicalia, SL. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltene Markenrechte: Gemein
schaftsbildmarke und nationale Bildmarken mit den 
Wortbestandteilen „COMPACquartz“, „COMPACMAR

MOL&QUARTZ“ und „COMPAC MARMOL&QUARTZ“ für Wa
ren und Dienstleistungen der Klassen 19, 27, 35, 37 und 39. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Die Beschwerde wurde 
zurückgewiesen. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung (EG) Nr. 207/2009 ( 1 ), da weder Ähnlichkeit noch Ver
wechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden 
Marken bestehe. 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 
über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1). 

Klage, eingereicht am 11. Februar 2011 — Antrax It/HABM 
— Heating Company (Heizkörper) 

(Rechtssache T-83/11) 

(2011/C 113/33) 

Sprache der Klageschrift: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Antrax It Srl (Resana, Italien) (Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt L. Gazzola) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des 
HABM: Heating Company BVBA (The) (Dilsen, Belgien) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM 
vom 2. November 2010, soweit mit ihr das Gemeinschafts
geschmacksmuster Nr. 000593959-0001 für nichtig erklärt 
wurde, aufzuheben; 

— die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM 
vom 2. November 2010, soweit mit ihr der Antrax It s.r.l 
die Kosten der The Heating Company BVBA in dem Ver
fahren vor dem HABM auferlegt wurden, aufzuheben; 

— dem HABM und der The Heating Company die Kosten auf
zuerlegen, die der Antrax It s.r.l für das Verfahren in diesem 
Rechtszug entstehen; 

— der The Heating Company die Kosten aufzuerlegen, die der 
Antrax It s.r.l im Verfahren vor dem HABM entstanden sind. 

— dem Harmonisierungsamt die Kosten aufzuerlegen.
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Klagegründe und wesentliche Argumente 

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt 
wurde: Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 000593959/0001 
(Heizkörper). 

Inhaberin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren: The Heating Company 
BVBA. 

Begründung des Nichtigkeitsantrags: Das angefochtene Gemein
schaftsgeschmacksmuster erfülle nicht die Voraussetzungen 
nach den Art. 4 bis 9 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des 
Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschafts
geschmacksmuster, da es gegenüber dem deutschen Ge
schmacksmuster Nr. 5, das in der Sammeleintragung Nr. 401 
10 481.8 enthalten und am 10. September 2002 bekannt ge
macht worden sei, keine Eigenart besitze und das Gleiche gelte 
für das internationale Geschmacksmuster Nr. DM/060899 in 
Frankreich, Italien und den Benelux-Ländern. 

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Nichtigerklärung des Ge
meinschaftsgeschmacksmusters. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Aufhebung der angefochte
nen Entscheidung und Nichtigerklärung des Gemeinschafts
geschmacksmusters. 

Klagegründe: Die Eigenart des Gemeinschaftsgeschmacksmusters 
Nr. 000593959-0001. 

Klage, eingereicht am 11. Februar 2011 — Antrax It/HABM 
— Heating Company (Heizkörper) 

(Rechtssache T-84/11) 

(2011/C 113/34) 

Sprache der Klageschrift: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Antrax It Srl (Resana, Italien) (Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt L. Gazzola) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des 
HABM: Heating Company BVBA (The) (Dilsen, Belgien) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM 
vom 2. November 2010, soweit mit ihr das Gemeinschafts
geschmacksmuster Nr. 000593959-0002 für nichtig erklärt 
wurde, aufzuheben; 

— die Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer des HABM 
vom 2. November 2010, soweit mit ihr der Antrax It s.r.l 
die Kosten der The Heating Company BVBA in dem Ver
fahren vor dem HABM auferlegt wurden, aufzuheben; 

— dem HABM und der The Heating Company die Kosten auf
zuerlegen, die der Antrax It s.r.l für das Verfahren in diesem 
Rechtszug entstehen; 

— der The Heating Company die Kosten aufzuerlegen, die der 
Antrax It s.r.l im Verfahren vor dem HABM entstanden sind. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Eingetragene Gemeinschaftsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt 
wurde: Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 000593959-0002 
(Heizkörper). 

Inhaberin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren: The Heating Company 
BVBA. 

Begründung des Nichtigkeitsantrags: Das angefochtene Gemein
schaftsgeschmacksmuster erfülle nicht die Voraussetzungen 
nach den Art. 4 bis 9 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des 
Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschafts
geschmacksmuster, da es mit dem deutschen Geschmacksmuster 
Nr. 4 nahezu identisch sei, das in der Sammeleintragung Nr. 
401 10 481.8 enthalten und am 10. September 2002 bekannt 
gemacht worden sei, und das Gleiche gelte für das internationale 
Geschmacksmuster Nr. DM/060899 in Frankreich, Italien und 
den Benelux-Ländern. 

Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung: Nichtigerklärung des Ge
meinschaftsgeschmacksmusters. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Aufhebung der angefochte
nen Entscheidung und Nichtigerklärung des Gemeinschafts
geschmacksmusters. 

Klagegründe: Die Eigenart des Gemeinschaftsgeschmacksmusters 
Nr. 000593959-0002. 

Klage, eingereicht am 16. Februar 2011 — Nanu-Nana 
Joachim Hoepp/HABM — Vincci Hoteles (NANU) 

(Rechtssache T-89/11) 

(2011/C 113/35) 

Sprache der Klageschrift: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Bremen, 
Deutschland) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. Norde
mann)
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